
vereinbarung

nach S 94. HmbPersVG über

die Einführung eines Bildschirm-Dialoqvertahrens
~ Rahmen des ADV-Vertahrens Einwohner-Meldewesen
der Freien und Hansestadt Hamburg

vertreten durch den Senat als oberste Dienstbehörde

Senatsamt tQr den Verwaltungsdienst
- Organisationsamt -

r

als
) Spitzenorganisationen der zuständigen

und Berufsverbände

wird folgendes

Die Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG über die Einführung eines
Bildschirm-Dialogverfahrens im Rahmen des ADV-Verfahrens Einwoh-
ner-Meldewesen der Freien und Hansestadt Hamburg vom 2.7.1986.
geändert durch die Vereinbarung vom 16.8.1988. erhält folgende
Fassung:
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Zwischen

der Freien und Hansestadt Hamburg

einerseits

und

der Deutschen Angestelltengewerkschaft
- Landesverband Hamburg -

Deutschen Beamtenbund
Landesbund Hamburg -

dem-
dem Deutschen Gewerkschaftsbund

- Landesbezirk Nordmark -

Gewerkschaften

andererseits

vereinbart:
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1 Geltungsbereichs

Allgemeines1.

Gegenstand der Vereinbarung ist die Eint~
schirm-Dialogverfahrens im Rahmen der autc
tenverarbeitung als Maßnahme gemAß 55 86 4
89 Abs. 1 Nr. 1 HmbPersVG - tür das Bildsc
eingerichtet werden - zur Wahrnehmung der
wohner-Meldewesens in den MeldebehOrden ru
gesetzlichen Best~ungen (ADV-Vertahren ]
sen) .

Der Senat beabsichtigt die Verlagerung von Aufgaben und
Stellen des Einwohner-Zentralamts der Behörde fQr Inneres
auf die Bezirke. OrtsAmter und Ortsdienststellen tür Ein-
wohnerdaten ( Einwohnerdienststellen) mit Obernahme zu-
sätzlicher Funktionen durch das Amt tQr zentrale Meldeange-
legenheiten im Bezirksamt Harburg.

Aus dieser Verlagerung ergeben sich folgende weitere Maß-
nahmen gern. § 86 Abs.1 Nr. 6, § 87 Abs. 1 Nrn. 8 und 10
und § 89 Abs.l Nr.2 HmbPersVG, die den Gegenstand der Ver-
einbarung erweitern

die Auflösung der Abteilung für Meldeangelegenheiten des
Einwohner-Zentralamtes der Behörde für Inneres

die Versetzung und Umsetzung von durch die Maßnahmen
betroffenen Beschäftigten und

-
-

die Fortbildung der Besch6ftigten, die vom Einwohner
Zentralamt der Behörde tür Inneres in die Einwohner-
dienststellen versetzt werden.

-

Zur Durchführung des ADV-Verfahrens Einwohner-Meldewesen
werden Arbeitsplätze mit Arbeitsplatzdruckern ausgestattet,
die tür die Ausstellung der BundespersonalausweisantrAge
und tür andere schriftliche Arbeiten, wie z.B. die Ausstel-
lung von Lohnsteuerkarten oder das Erteilen von Bescheini-
gungen, genutzt werden sollen.

Betroffener Personenkreis. für den 1m Rahmen des ADV-Ver-
fahrens Einwohner-Meldewesen Bildschirmarbeitspl!tze einge-
richtet werden können. sind:

BeschAftigte der Abteilungen/Abschnitte tür Einwohnerda-
ten der Bezirke, Ortsämter und Ortsdienststellen (Ein-
wohnerdienststellen)

-

Beschäftigte im Amt
Bezirksamt Harburg.

;;;((f'

~D
e E1nt\1hrung e1
der automat1s1e

ines Bild-
erten Da-
Nr. 5 und
'be1tsplAtze
len des Ein-
gabe der

ührung eines Bild-
tomat:1siert:en Da-
Abs. 1 Nr. 5 und

schirmarbe1t:sp14t:ze
r Aufgaben des Ein-
nach Maßgabe der

E1nwohner-Meldewe-

r

für zentrale Meldeanqelegenheiten im
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Im Rahmen des ADV-Vertahrens Einwohner-Meldewesen werden
ausschließlich Daten gespeichert und verarbeitet. die tOr
die Aufgabenerledigung erforderlich sind. Hierbei handelt
es sich mit Ausnahme der Zugrittssicherungsdaten und der
Daten zum Nachweis von VerAnderungen nicht um mitarbeiter-
bezogene Daten.

Zum besseren inhaltlichen Verständnis des ADV-Verfahrens
Einwohner-Meldewesen wird es als Anlage 1 zu dieser Verein-
barung. dem derzeitigen Planungsstand entsprechend. nAher
beschrieben. Die Anlage ist Grundlage dieser Vereinbarun~.

I

Soweit sich durch die
Einwohner-Meldewesen ~
ergeben. sind sie in J

Die Verwaltuno wird die Spi tzenorganisat10nen über Anderun-
oen bzw. Erweiterunoen des ADV-Verfahrens Einwohner-Melde-
wesen so rechtzeit1o informieren, dap ein Einflu~ auf die
Planung noch mOolich ist.

Wenn mindestens einer der Partner der
daß die Anderung bzw. Erweiterung den
Vereinbarung überschreitet, ist über I
Vereinbarung zu verhandeln.

Hinsichtlich der noch abzuarbeitenden Rückst6nde gelten die
Regelungen der Vereinbarung in der Fassung vom 16. August
1988 fort.

Protokollnot1zen:

Die Verwaltung sieht nach Abschlu~ des "Modellvorhabens Be-
zirksamt Harburg" eine Zusammenkunft zwischen den Partnern
dieser Vereinbarung vor.

Auch nach der
stellen wird'
tralamt der BI
arbeiten.

Ausstattun9 und Nutzun9 der ArbeitsplAtze2.

Die Verwaltung kann zur Durchführung des ADV-Verfahrens
Einwohner-Meldewesen Bildschirmarbeitsplätze einrichten.

Die Art der Nutzung wird dabei in der Regel § 1. Nr. 2.2
des Tarifvertrages über die Arbeitsbedingungen der an den
in der Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg einge-
richteten Bildschirmarbe1tsp16tze tätigen Angestellten vom
21.10.1981 (für Beamte entsprechend der diesbezüglichen
Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG vom 28.6.1982) entspre-

J;~'
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t Neuordnung von ZustAndigkei ten 1m
Abweichungen zum laufenden Verfahren
Anlage 1 eingearbeitet.

, Vereinbarunq erk16rt.
I Gegenstand dieser
eine Ergänzung der

r Aufgabenverlaoerung auf die Einwohnerdienst- 1
i wAhrend einer Obergangszeit das Einwohner-Zen-
Behörde für Inneres aufgelaufene RückstAnde ab-
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chen. Im Amt tOr zentrale Meldeangelegenheiten sowie au~er-
halb der Publikumsbedienung ist eine Nutzung nach 5 1 Nr.
2.3 möglich. Eine Nutzung nach 5 1 Nr. 2.4 ist ausgeschlos-
sen. soweit es sich nicht um die besondere Nacherfasaung
von Daten handelt.

Die bei der Ausstattung mit Arbeitsplatzdruckern zu beach-
tenden Anforderungen sind dem derzeitigen Planungsstand
entsprechend als Anlage 2 zu dieser Vereinbarung nAher be-
schrieben. Die Anlage ist Grundlage dieser Vereinbarung.I

Als Ausstattung sind vorwesehen

den Einwohnerdienststellen

wird die Anzahl der Bildschirmger!te entsprechend dem
Stand der Verfahrensumstellung mit der Ma~gabe vari-
iert. da~ fOr jeden dort t!tigen Besch4ftigten ein
BildschirmgerAt~voroesehen ist

wird die Anzahl der Mikrofilm-Lesegeräte mit der Ma~-
gabe variiert. da~ in der Regel für jeweils zwei Mit-
arbeiter ein Ger4t vorgesehen wird

in

0

0

0 wird die Anzahl der Arbeitsplatzdrucker entsprechend
dem Stand der Verfahrensumstellung mit der Ma~gabe
variiert, daß in der Reqel für jeweils zwei Mitarbei-
ter ein Drucker vorgesehen wird

im Amt für zentrale Meldeangeleqenheiten 1m Bezirksamt
Harburq

0 1 BildschirmgerAt für jeden Mitarbeiter

0 12 Mikrofilm-Leseqeräte (je 1 Rollfilm- und 1 Index-
LesegerAt)

0 1 Lese-Rückverqrößerunqsgerät für Mikrofilme

0 10 Drucker. darunter 8 Arbeitsplatzdrucker wie in den
Einwohnerdienststellen.

Die Festlequng der Au!stellunosorte der Geräte und der Ge-
staltuno sowie Umoebuno der Bildschirmarbeitspl4tze unter-
liegen der Mitbestimmung des jeweilioen Personalrates.

Unter Mitbestimmung der jeweiligen Personalräte ist eine
Erhöhung der Zahl der Mikrofilmgeräte und Drucker möglich.
wenn dieses der Bedarf erfordert.

7,(f'

4

.

.

r"

5



S 2 D1aloggestaltung

Die Dialoge am Bildschirm sind benutzerorientiert zu ge-
stalten. Die Gestaltung soll flexibel fOr eine Fortentwick-
lung sein und Hilfsfunktionen für Abfragen z\'r Unterstüt-
zung des Benutzers ermOglichen.

Die Dialoggestaltung ist unter beratender Mitwirkung
Benutzern und betroffenen Personal rAten vorzunehmen.

3 Technische Einbindung

Durch technische Maßn~
parallele Einsehen in j
nutzerbildschirm nicht

Anfallende Betriebsdaten - insbesondere auch mitarbeiterbe
zogene - einschließlich der Daten über die Inanspruchnahme
von Help-Funktionen dürfen nicht zur individuellen Lei-
stungskontrolle verwendet werden.

Die ZulAssigkeit der Datenaufbereitung zur Analyse von Feh
lern und technischen Unrege~äßigkeiten sowie zur Verbesse'
rung des technischen Systemverhaltens bleibt unb@Tilhr~

Die
lern
rung

§ 4 Arbeitsplatz- und Einkommenssicherung

1. Die Einführung und Anwendung des ADV-Verfahrens Einwoh-
ner-Meldewesen führt nicht zur Kündigung oder Ande-
rungskündigung von Arbeitsverhältnissen mit dem Ziel
der tariflichen Herabstufung. .

2. Werden Versetzungen oder Umsetzungen von Beschäftigten
erforderlich, die nicht von diesen zu vertreten sind,
sind ihnen gleichwertige ArbeitsplAtze anzubieten.

Ein neuer Arbeitsplatz ist gle1chwertio, wenn die neue
Tätigkeit der bisherigen Besoldungsgruppe/Vergütungs-
gruppe und der Umfang der neuen TAt1gkeit der bisheri-
gen Arbeitszeit entspricht.

3. Bei Versetzungen oder Umsetzungen sind alle UmstAnde.
die sich aus der Vor-und Ausbildung. der seitherigen
Beschäftigung einschließlich zurückgelegter Bewährungs-
zeiten und sonstigen persönlichen und sozialen Verhält-
nissen des Betroffenen ergeben. angemessen zu berück-
sichtigen. § 5 des Tarifvertrages Uber den Rationali-
sierungsschutz für Angestellte gilt für alle BeschAf-
tigten entsprechend.

.c;r
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von

nahmen ist zu gewährleisten, daß das
n Benutzerdialoge an einem anderen Be-
ht möglich ist.

insbesondere auch mitarbeiterbe-

Datenaufbereitung zur Analyse von Feh-
UnregelmAßigkeiten sowie zur Verbesse-
Systemverhaltens bleibt unberührt.

~
i
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ZeitarbeitsvertrAge dOrfen nur aus Anlaß der Einfahrung
des ADV-Verfahrens und einer Nacherfassung von Daten
aus dem zentralen Personenregister abqeschlossen werden
und nur, wenn bei Vertragsabschluß abzusehen ist,-wann
die dem Zeitangestellten Qbertragene Aufgabe beeendet
sein wird: die Dauer der Befristung muß der bei Ver-
tragsabschluß erwarteten Dauer der Aufgabenerlediqung
entsprechen.

Für Frauen, die dem Mutterschutz unterliegen, wird auf
§ 2 MuSchuG (Gestaltung des Arbeitsplatzes), insbeson-
dere auf Absatz 3 (Gelegenheit zur kurzen Unterbrechung
der Arbeit) und S 3 MuSchuG (BeschAft1gungsverbot nach
Arztlichem Attest) bzw. auf die tOr Beamtinnen entspre-
chenden Vorschriften der Mutterschutzverordnung verwie-
sen. Auf Wunsch sollen Frauen, die dem Mutterschutz un-
terliegen, von der TAtigkeit am Blldschirmarbeitsplatz
befreit werden.

Die Tätigkeit der 1m ADV-Verfahren Einwohner-Meldewesen
eingesetzten Beschäftigten erhält inhaltlich ihr Geprä-
ge nicht durch die Nutzung des Arbeitamittels Bild-
schirm und somit dadurch keine negative OualitAtsver!n-
derung.

7. Die Mitbestimmungsrechte des jeweiligen Personalrats in
personellen Angelegenheiten bleiben unberührt, soweit
nicht in S 5 Nr. 3 oder Anlage 3 besondere Regelungen
getroffen werden.

I

Protokollnot1zen:

zu S 4, Nr. 2:

Die Verwaltung,
grundsätzliche:
Personalbedarfe

zu S 4. Nr. 5:

Die Verwaltung erklärt hierzu. daß nach allen ihr zu-
gänglichen Quellen die TAtigkeit an Bildschirmen nicht
gesundheitsgefährdend ist.

zu § 4. Nr.

Die Anlage 3 (Liste mit Namen und zukünftigen Dienst-
stellen der betroffenen BeschAftigten) wird zur Ein-
sichtnahme für die Spitzenorganisationen beim Senatsamt
für den Verwaltungsdienst hinterlegt.

.,4tr
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erk16rt in diesem Zusammenhang ihre
Bereitschaft, dabei vorrangig anerkannte
i im Meldewesen zu berücksichtigen.
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5 5 Schlußbestimmunqen

Den Spitzenorganisationen und Personalräten ist-Gele-
genheit zu geben, an den Benutzerschulungen und -ein-
weisungen teilzunehmen, die für die BeschAftigten
durchgeführt werden.

1.

Bei der' Benutzerschulung und -einweisung ist den Be-
langen Alterer Besch!ftigter besonders Rechnung zu
tragen. Sollten diese Besch4ftigten bei der erstmali-
gen EinfOhrung des Verfahrens, nachdem sie an dieser
-Benutzerschulung und -einweisung teilgenommen haben,
die Anforderungen, die sich aus dem neuen Bildschirm-
Dialogverfahren ergeben, nicht erfüllen kOnnen, haben
sie dieses nicht zu vertreten.

2.

Den ehemaligen Beschäftigten des Einwohner-Zentralam-
tes der Behörde für Inneres, die Aufgaben im Bereich
der Einwohnerdienststellen wahrnehmen, wird Gelegen-
heit gegeben, im Jahre 1991 an einem einwöchigen Semi-
nar zu dem Thema" Umgang mit dem Publikum ., teilzu-
nehmen.

3.

Treten bei den Partnern dieser Vereinbarung Zweifel
über die Einhaltung des Vereinbarungsgegenstandes,
insbesondere bezüglich der Inhalte des ADV-Verfahrens
Einwohner-Meldewesen, der tats6chlichen Betriebsabläu-
fe und der vorgesehenen Informationen auf, sind diese
unverzüglich auszur6umen. Im Bedarfsfall ist hierzu
den Spitzenorganisationen Einsicht in die Verfahrens-
dokumentation für das freigegebene ADV-Verfahren Ein-
wohner-Meldewesen zu gewAhren; von der Verwaltung sind
auch entsprechende Unterlagen (z.B. vorhandene Be-
triebsprotokolle) im Rahmen der rechtlichen zulässig-~
keit vorzulegen. Die Spitzenorganisationen können zur
Wahrnehmung ihrer sich aus dieser Vereinbarung erge-
benden Rechte Sachverständige hinzuziehen.

4.

Für Beschäftigte in der Datenerfassung, die für
automatisierte Arbeitsverfahren des Einwohner-Meldewe-
sens Daten erfassen, gilt § 4 Nrn. 1 bis) und 7 ent-
sprechend.

Die Schweigepflicht nach § 9 HrnbPersVG gilt tür-. -. .

5.

6.
SachverstanOige entsprechend.

Diese Vereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines
Jahres gekündiqt werden.

Bei Kündiqunq wirkt diese Vereinbarung bis zum Abschlu~ ei-
ner neuen Vereinbarunq nach.

.,4((
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Protokollnot1z:

Zweifel Ober die Einhaltung des Vereinbarungsgegen-
standes sollen in einem vereinfachten Verfahren (Z.B.
fernmftndliche RQcksprache) ausgerAumt werden. Reicht
dieses Verfahren ~ Einzelfall nicht aus, treten die
Partner dieser Vereinbarung zusammen.

1.

2. Die Partner der Vereinbarung sind sich darüber einig,
daß die Spitzenorganisationen SachverstAndige 1m Rah
men der eigenen Organisation in Anspruch nehmen oder
zu ihrer allgemeinen Beratung hinzuziehen können. F~
diese Beteiligung von Sachverständigen wird keine be-
sondere Kostenregelung getroffen.

Sofern im Einzelfall Zweifel über die Einhaltung des
Vereinbarungsgegenstandes weder im vereinfachten Ver-
fahren noch im Rahmen der Erörterungen der Partner
dieser Vereinbarung unter Hinzuziehung des jeweils
vorhandenen Sachverstandes ausger4umt werden können,
können auf Wunsch mindestens einer Spitzenorganisation
externe Sachverständige zur Klärung bestimmter Unter-
suchungspunkte hinzugezogen werden. Ober die Bezahlung
der angemessenen Kosten dieser Beauftragten werden
sich die Partner dieser Vereinbarung auf der Basis der
nach § 46 HmbPersVG geltenden Grundsätze verständigen.

Hamburg, den 2~.~2..",q~O

Freie und Hansestadt Hamburg
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~('l:.. (:;(~t," Stv~~\~'-,

Deutscher Bearntenbund
- Landesbund Harnburg

~c Va..tr\A.f"" J.AA\.(~~

Deutscher Gewerkschaftsbund
Landesbezirk Nordmark-
~~. c. ~ :t.vt.r.s
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